
Entschließungsantrag 

der Bundesrätinnen Horst Schachner, 
Genossinnen und Genossen 

betreffend bessere Unterstützung für Arbeitslose 

eingebracht im Zuge der Debatte zu TOP 5, Beschluss des Nationalrates vom 23. September 
2020 betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Arbeitslosenversicherungsgesetz 1977 
geändert wird (352 d.B. und 364 d.B.) in der 912. Sitzung des Bundesrates, am 25 .09.2020 

Ein Ausschluss vom Bildungsbonus all jener Arbeitslosen, die bereits vor dem l. Oktober 
2020 mit einer Ausbildungsmaßnahme begonnen haben, erscheint nicht gerechtfertigt. Gerade 
im September wurde viele Ausbildungslehrgänge gestartet, für Jugendliche aber auch z.B. im 
Pflegebereich. Gerade auf Grund der Tatsache, dass Pflegekräfte dringend ausgebildet werden 
müssen, sollte man diese, aber auch alle anderen nicht von der Zusatzleistung ausschließen. 

Ebenso ist die Unpfändbarkeit des Bildungsbonus festzuschreiben, da ansonsten diese 
Zusatzleitung für die Aufwendungen auf Grund der Teilnahme an Bildungsmaßnahmen ihr 
Ziel verfehlt. 

Die Arbeitslosigkeit in Österreich verfestigt sich und die Langzeitarbeitslosigkeit nimmt 
weiter dramatisch zu. Die Regelung, die Notstandshilfe in der Höhe des Arbeitslosengeldes 
auszuzahlen, muss daher jetzt, wo die zweite Kündigungs- und Pleitewelle gerade erst anrollt. 
mindestens bis 31. März 2021 verlängert werden um eine soziale Krise zu verhindern. 

Die unterfertigten Bundesrätinnen und Bundesräte stellen daher folgenden 

Entschließungsantrag 

Der Bundesrat wolle beschließen: 

.. Die Bundesministerin für Arbeit, Familie und Jugend wird aufgefordert, dem Nationalrat und 
dem Bundesrat umgehend eine Regierungsvorlage zuzuleiten, die 

• den Bildungsbonus auch für die Dauer der Teilnahme an Maßnahmen der Nach- und 
Umschulung im Auftrag des Arbeitsmarktservice, die bereits vor dem 1. Oktober 2020 
begonnen haben, gewährt und 

• die Verlängerung der Regelung, die Notstandshilfe in der Höhe des Arbeitslosengeldes 
auszuzahlen, bis zum 31. März 2021 mit Verlängerungsmöglichkeit durch Verordnung 
der Bundesministerin beinhaltet." 
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